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Landkreis Bautzen 

 
Richtlinie 

zur einheitlichen Kennzeichnung 
von touristischen Wegen im Landkreis Bautzen 

 
Die Entwicklung eines Netzes aus Wander- und Radwanderwegen sowie Reit- und 
Fahrwegen ist eine freiwillige kommunale Aufgabe, deren Erfüllung wesentlich dazu 
beiträgt, die Attraktivität einer Region für den Tourismus und die Naherholung zu 
erhöhen. Dies kann um so besser erfolgen, wenn im Interesse einer übersichtlichen, 
klar verständlichen, in Sachsen abgestimmten und mit vertretbarem Aufwand zu 
erhaltenden Kennzeichnung einheitliche Markierungsformen im Landkreis Bautzen 
angewendet werden.  
Für die Organisation und Durchführung werden deshalb folgende Regelungen 
empfohlen. 
 
 
1. Zuständigkeiten 

Zuständig für die Organisation und Durchführung der Kennzeichnung sind: 
 
� der Landkreis Bautzen für: 

- Radfernwege 
- Regionale Hauptrouten 
- die thematischen Routen „Archäologischen Radwanderweg“, 

„Heide-Route“ und „Berg und Tal-Route“. 
- Haupt- und Gebietswanderwege 
 

� die Städte und Gemeinden in den Grenzen ihrer Gemarkung für: 
- das lokale Radwanderwegenetz  
- Orts-, Verbindungs- und Rundwanderwege sowie Lehrpfade  
- für Reit- und Fahrwege in der offenen Landschaft 

 
Die Städte und Gemeinden können die Organisation und Durchführung der 
Kennzeichnung an Touristischen Gebietsgemeinschaften übertragen. 
 

� die zuständigen Forstbehörden für Reitwege im Wald  
� die betroffenen Waldbesitzer und die Fahrbetriebe für Fahrwege im Wald 
 
Der Landkreis übernimmt die Funktion des Kreiswegewartes. 
Die Städte und Gemeinden benennen für ihr Gebiet einen oder mehrere 
Ortswegewarte. Diese stimmen ihre Arbeiten mit dem Kreiswegewart ab. 
 

 
 
2. Aufgaben  

Für die Gewährleistung einer aktuellen einheitlichen Kennzeichnung sind 
folgende Schwerpunktaufgaben zu erfüllen: 
 
- Korrekte kartographische Aufnahme der Wege und Erfassung aller Markie-

rungseinrichtungen, Kontrolle der Vollzähligkeit und des Zustandes aller 
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Markierungszeichen im Verantwortungsbereich sowie deren Dokumentation in 
Text und Foto. 

 
- Durchführung und Koordinierung notwendiger Instandsetzungsarbeiten zur 

fachgerechten Kennzeichnung. 
 
- Erarbeitung von Vorschlägen für die Erweiterung oder Reduzierung des 

vorhandenen Wegenetzes und damit verbundener Änderung der 
Kennzeichnung. Neumarkierungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des 
Kreiswegewartes. 

 
- Abstimmung mit benachbarten Kommunen zur Gewährleistung einer 

überörtlichen Durchgängigkeit der Wegenetze. 
 
- Kontrolle und Sicherung der Funktionsfähigkeit der Wege, der 

Informationstafeln, Bänke, Rastplätze und Schutzhütten durch kontinuierliche 
Wartung und Instandsetzung. 

 
Das Landratsamt Bautzen übernimmt die fachliche Beratung kommunaler 
Aktivitäten und die Koordinierung von gemeinde- und kreisübergreifenden 
Maßnahmen mit den zuständigen Kommunen, Nachbarlandkreisen und anderen 
einzubeziehenden Behörden. 
  
Die in den Gemeinden kartographisch erfassten Wegenetze und deren 
Kennzeichnung sowie Schilderstandorte sind dem Landkreis zu übergeben. Der 
Landkreis gewährleistet die sachgerechte Einarbeitung in Veröffentlichungen von 
Verlagen oder eigenen Veröffentlichungen sowie die entsprechenden 
Informationen an das Landesvermessungsamt. 

 
 

3. Organisation der Durchführung 

Zur Realisierung der Aufgaben werden durch die Städte und Gemeinden 
Ortswegewarte, durch den Landkreis ein Kreiswegewart bestellt. Der Landkreis 
übernimmt die Funktion des Kreiswegewartes selbst. Er kann die Aufgaben an 
Dritte delegieren. 
Der Kreiswegewart unterstützt den Landkreis und die Ortswegewarte der Städte 
und Gemeinden insbesondere bei der Kontrolle des umfangreichen Wegenetzes 
und dessen Kennzeichnung und gibt Empfehlungen für Änderungen im 
Wegenetz, notwendige Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie der Errichtung 
von Ergänzungseinrichtungen. 
Die Tätigkeit der Ortswegewarte und des Kreiswegewartes ist ehrenamtlich. Eine 
fachliche Anleitung erfolgt durch das Landratsamt Bautzen. 

 
 

4. Anbringung der Kennzeichnung 

Die Kennzeichnung von Wander-, Radwander- sowie Reit- und Fahrwegen hat 
grundsätzlich nach der in der Anlage zur Richtlinie festgelegten Markierungsform 
und Art und Weise zu erfolgen. Alle Wegweisungselemente sind gut sichtbar 
anzubringen.  
Grundsätzlich wird jede Wegmarkierung auf Sicht angebracht, nicht parallel zum 
Weg. Es werden beide Richtungen gekennzeichnet. Ausnahme bildet das  
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Pilgerzeichen, dass in Blickrichtung quer zum Wegverlauf nur in Richtung 
Spanien angebracht wird. Die Kennzeichnung von Wander-, Radwander- sowie 
Reitwegen darf nicht zur Beschädigung oder Verunstaltung des 
Landschaftsbildes, von baulichen Anlagen oder Bäumen führen.  
 
Die Befestigung von Wegweisungselementen mittels Nägel oder Schrauben an 
Bäumen sind grundsätzlich nicht gestattet. 
 
Für die Kennzeichnung im Wald gilt ein Minimierungsgebot. Es ist grundsätzlich 
vorab zu prüfen, ob eine Beschilderung der Route im Wald für die Orientierung 
der Waldbesucher notwendig und wenn ja, in welchem Umfang erforderlich ist. 
Wegemarken können mit einer Schablone und Farbe, mit Harzkleber an Bäumen 
oder auf glattem Untergrund als Folieaufkleber angebracht werden. 
 
Das Anbringen von Wanderwegweisern, Hauptwegweisern und 
Zwischenwegweisern von Radwanderwegen hat grundsätzlich an einem 
gesonderten Pfahl/ Pfosten oder einem geeigneten vorhandenen Pfosten zu 
erfolgen.  
 
Die Durchführung einer Beschilderung ist nur dem Kreiswegewart oder dessen 
Beauftragten, den Ortswegewarten oder dessen Beauftragten sowie 
Wandervereinen, nach Zustimmung des zuständigen Ortswegewartes gestattet. 
Die Beschilderung im Wald erfordert eine Befugnis, die nur vom jeweiligen 
Waldbesitzer erteilt werden kann.  
 
Das Anbringen von Wegweisern bedarf grundsätzlich der Zustimmung des 
Grundstückeigentümers. An Straßen bedarf es zusätzlich der Zustimmung durch 
den Baulastträger sowie in Schutzgebieten der Zustimmung durch die Untere 
Naturschutzbehörde. 
 
Im zweisprachigen Siedlungsgebiet des Landkreises erfolgt die Beschriftung der 
Wanderwegweiser und der Hauptwegweiser von Radwanderwegen nach 
Möglichkeit in deutscher und sorbischer Sprache. 
 
Das Anbringen mehrerer Wegweiser oder Markierungszeichen an einem 
Markierungsträger erfolgt von oben nach unten in der Reihenfolge: 

a.) Radwanderwegekennzeichnung 
b.) Wanderwegekennzeichnung entsprechend der Klassifizierung der 

Wanderwege: Blau, Rot, Grün, Gelb und grüne Diagonale.  
 
 
5. Inkrafttreten 

Die Richtlinie zur einheitlichen Kennzeichnung von touristischen Wegen im 
Landkreis Bautzen tritt am 01.06.2010 in Kraft. 
 
Bautzen, den 04.05.2010 
 
 
         (Dienstsiegel) 
Michael Harig 
Landrat 
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Touristische Routenpiktogramme (Routenlogo) werden in das untere Profil 
des Vollwegweisers eingeschoben. Das erste Routenlogo steht an der 
Pfeilspitze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.3. Zwischenwegweiser 
Der Zwischenwegweiser wird im Gegensatz zu den Vollwegweisern nur dort 
eingesetzt, wo nicht zwischen verschiedenen Zielen entschieden werden 
muss, sondern nur einem Versatz im Routenverlauf gefolgt wird oder eine 
Bestätigung des Routenverlaufes erforderlich ist. (Sondertyp mit Hinweisen 
auf touristische Routen) 
 
Der Zwischenwegweiser liegt vor dem Entscheidungspunkt und wird in 
Blickrichtung in Augenhöhe (1,60m bis 2,00m) angebracht. Als 
Fahrradpiktogramm wird das in der StVO (§39) vorgegebene Piktogramm 
verwendet. Es dient als Verkehrsmittelpiktogramm zur Kennzeichnung der 
Fahrradwegweisung gegenüber anderen Spezialwegweisungen (Mountain-
bikes oder Skater).  
Der Richtungspfeil ist als ISO-Pfeil in den Proportionen darzustellen, wie sie in 
der Abbildung vorgegeben sind.  

 
Der Zwischenwegweiser enthält folgende Angaben: 

 
a) Fahrradpiktogramm (Verkehrsmittelpiktogramm) 
b) Richtungspfeil 
c) Routenpiktogramm als Folieaufkleber (10 x 10 cm) 

 
Auf einem Zwischenwegweiser können bis zu drei Routenlogos angebracht 
werden. 
Im Interesse einer hohen Qualität der Wegweisung ist darauf zu achten, dass 
die Dichte der Vollwegweiserstandorte groß genug ist. Es ist ein Verhältnis 
Vollwegweiser zu Zwischenwegweiser von 1:2 bis 1:3 anzustreben. 
 
Der Zwischenwegweiser hat folgende Maße: 
Im Landkreis Bautzen wird die Sonderform mit Hinweisen auf touristische 
Routen verwendet. Dafür ist die Größe 350 X 350 mm zu verwenden.  
Auch für Zwischenwegweiser sind die Proportionen zwischen Schildgröße und 
Inhalten festgelegt.  
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Standardmaße sind:  Schild   350 X 350 mm 
Pfeil    132 X 132 mm 
Fahrradpiktogramm 135 X 84 mm 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als Sonderform besteht die Möglichkeit, die Pfeile dem realen Verlauf 
anzupassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.4. Ortseingangsschilder  
Häufig verlaufen die Radrouten abseits des Kfz-Straßennetzes, so dass 
Ortsschilder fehlen und nicht erkennbar ist, welche Ortschaft gerade erreicht 
wird. Im Rahmen der Wegweisungsplanung ist deshalb zu prüfen, wo 
Ortseingangsschilder speziell für den Radverkehr sinnvoll sind.  
Die Ortseingangsschilder entsprechen in Gestaltung und Farbe im 
Wesentlichen den Schildern der übrigen Fahrradwegweisung. Vor dem 
Ortsnamen steht das international übliche Symbol für Ortschaft. 
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Die Angabe der Ziele auf dem Wegweiser erfolgt in fortlaufender Reihenfolge 
der Ziele von oben nach unten. Die Größe der Wegweiser (mm) inkl. Spitze 
von 90°: 

- Einzeiler 500 x 100 
- Zweizeiler 500 x 140 
- Dreizeiler 500 x 190 
- Vierzeiler 500 x 240 

 
Als Material für Wegweiser wird Kunststoff, mindestens 10 mm stark, 
Aluverbundmaterial oder Holz empfohlen. 
 
Die Verwendung von doppelspitzigen Wegweisern in der Breite der  
Zwei- und Dreizeiler mit 800 mm Länge ist möglich. 

 
 
 
 
 

 
Mehrere Wegemarken werden in der Reihenfolge der Klassifizierung der 
Wanderwege: Blau, Rot, Grün, Gelb von der Spitze aus waagerecht 
nebeneinander gesetzt. 
 
 
 
 
Im Bereich von Siedlungen können die Wegweiser, in Abstimmung mit dem 
Kreiswegewart, einheitlich und gebietstypisch gestaltet werden. Jedoch tragen 
die Wegweiser auch die genannten Angaben. 
 
2.2.3.  Wegebezeichnung 
Hat der Wanderweg eine besondere 
Bezeichnung, so kann diese Bezeichnung auf 
Wegweisern, die unmittelbar an diesem Weg 
stehen, in gelber Schrift vor den anderen 
Angaben angegeben werden. 
 
Bei Fernwanderrouten können die Wegenamen in 
gelber Schrift auf Standortschildern angegeben 
werden, die an wichtigen Knotenpunkten über 
den betreffenden Wegweisern angebracht 
werden. Gestaltung und Größe entsprechen den Wegweisern, jedoch ohne 
Spitze, mit einer auf 50 x 50 mm verkleinerte Wegemarke und dem Logo des 
Weges.  
 
2.2.4.  Standortschilder 
Sie tragen den Namen des Standortes, der auch 
in Wanderkarten ersichtlich sein muss. Zusätzlich 
können Höhenangaben und geografische bzw. 
geschichtliche Hinweise gegeben werden. 
Gestaltung und Größe entsprechen den Wegweisern, jedoch ohne Spitze.  
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2.2.5.  Übersichtstafeln 
Übersichtstafeln beinhalten Angaben zum Verlauf der 
Wanderwege, zu Wanderzielen sowie 
Sehenswürdigkeiten. Sie werden in einer Übersichtskarte 
dargestellt. Die Einzeichnung der markierten Wanderwege 
erfolgt durch farbige Bänder entsprechend der 
Wegemarkierung.  
Bei Punktmarkierung ist ein gepunktetes Farbband und bei 
Lehrpfaden ein gestricheltes Farbband zu verwenden. Markierungszeichen 
können entfallen. Die äußere Form der Übersichtstafel sollte gebietstypisch 
gestaltet werden. 
 
2.2.6.  Lehrtafeln 
Lehrtafeln werden für Lehrpfade verwendet, die natur- und 
heimatkundliche sowie andere thematische Kenntnisse 
vermitteln. Die Gestaltung von Lehrtafeln ist nicht 
vorgeschrieben, sollte jedoch ortstypisch erfolgen. 
 
 
 

 
3.  Kennzeichnung von Reit- und Fahrwegen 
 
3.1. Einsatz der Schildertypen in der Wegweisung 

Bei der Beschilderung von Reit- und Fahrwegen sind die Schildertypen 
Vorwegweiser, Hauptwegweiser und Wegemarken zu verwenden. 
 
Die Kennzeichnung der Reitwege kann zusätzlich mit einer Wegekategorie 
bezeichnet werden. Folgende Zusätze sind dafür vorgesehen: 
F Fernroute durch Sachsen, möglichst mit Anbindung an die 

Nachbarländer 
R Regionalroute durch einen Landkreis, mit Anbindung an den 

Nachbarkreis 
L Lokalroute, Verbindung zu pferdehaltenden Einrichtungen, Pensionen 

und touristischen Zielen 
 

3.1.1. Vorwegweiser 
Vorwegweiser dienen an Knotenpunkten der Vorinformation und verweisen 
auf die verschiedenen Richtungen und eventuellen Reitziele. 
 
Der Vorwegweiser hat folgende Maße und Inhalte: 

  
Maße: 600 x200 mm (einzeilig)   (RV 1/ 1) 
  750 x 250 mm (zweizeilig)  (RV 1 /2) 
  600 x 750 mm    (RV 1/ 3) 
Material: Plastik oder Aluverbund 
Farbe: Untergrund:     weiß 
  Schrift, Zahlen, Piktogramm, Pfeil:  grün (RAL 6005)  
  Rahmen:     grün (RAL 6005)  
Text: Ortsname mit Entfernung in km (ohne Maßeinheit) 
Schrifthöhe: 65 mm, Dezimalstelle: 55 mm 
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Zeilenzahl: 3 – 5 
Pfeile: ISO-Pfeile, der Schrifthöhe angepasst 
Rahmenstärke: 6 mm, 7 mm und 10 mm stark 
Piktogramm   
des Wegweisers:  Pferdekopf  Anordnung im oberen Teil 
Piktogrammhöhe: 60 mm, 150 mm 
Wegekategorie: (F), (R), (L) Anordnung am Pfeil 
 Befestigung: in Höhe von ca. 2,50 m  
 

 
 Beispiel: 

(RV 1/1)       (RV 1/3) 
 
 
 
 
 
 
 (RV 1/2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2. Hauptwegweiser 
Hauptwegweiser sind Leiteinrichtungen, die an Kreuzungen, Einmündungen 
oder Abzweigen von Wegen aufgestellt werden. 
 
Der Hauptwegweiser hat folgende Maße und Inhalte: 
Maße: 600 x 200mm (einzeilig, rechts oder links weisend) 
 (RH 1/1) 
 750 x 250 mm (mehrzeilig, rechts oder links weisend)  
 (RH 1/2) 
Material: Plastik oder Aluverbund 
Farbe: Untergrund:     weiß  
 Schrift, Zahlen, Piktogramm:  grün (RAL 6005)  
 Rahmen:    grün (RAL 6005)  
Text: Ortsnamen mit Entfernungsangabe in km  
 (ohne Maßeinheit) 
Schrifthöhe: 65 mm, Dezimalstelle 55 mm 
Zeilenzahl: maximal 3 
Pfeilspitze: 90° 

Rahmenstärke: 7 mm stark 
Piktogramm: Pferdekopf, Anordnung in der Pfeilspitze 
Piktogrammhöhe: 60 mm 
Wegekategorie: (F), (R), (L), Anordnung an der stumpfen Seite des  
Befestigung: in Höhe von ca. 2,50 m 
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 Beispiel: 
   RH 1/1    (RH 1/ 2) 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3. Wegemarken für Reitwege 
Die Wegemarke ist eine Kennzeichnung, die dem Wanderreiter bestätigt, dass 
er sich immer noch auf dem ausgewiesenen Reitweg befindet. 
Angebracht wird sie an Stellen, an denen eine erschwerte Orientierung 
vorauszusehen ist (Einmündungen, Abzweige und auf längeren Strecken). 
 
Die Wegemarke hat folgende Maße und Inhalte: 
Maße: 150 x 150 mm (RW 1/ 1 – RW 1/ 4) 
Material: Plastik oder Aluverbundmaterial 
Farbe: Untergrund:     weiß  
  Piktogramm, Pfeil, Buchstaben:  grün (RAL 6005) 
  Rahmen:     grün (RAL 6005)  
Pfeile: ISO-Pfeile, Anordnung unterhalb des Piktogramms 
Rahmenstärke: 5 mm stark  
Piktogramm: Pferdekopf 
Piktogrammhöhe: 100 mm bei RW 1/1, 60 mm bei RW 1/2 bis RW 1/4 
Wegekategorie: (F), (R), (L)  Anordnung auf der unteren Seite 
Befestigung: in Höhe von ca. 2,50 m  
 
Es besteht die Möglichkeit die Wegemarke mit Hilfe einer Schablone 
(Schablonieren) an Bäumen und Pfosten anzubringen. 
 
Beispiel: 
RW 1/ 1   RW 1/ 2  RW 1/3  RW 1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.4. Wegemarken für Fahrwege 
Die Wegemarke ist eine Kennzeichnung, die dem Fahrer bestätigt, dass er 
sich auf einem Fahrweg befindet. Angebracht wird sie an Stellen, an denen 
eine erschwerte Orientierung vorauszusehen ist. (Einmündungen, Abzweige 
und auf längeren Strecken) Bei Notwendigkeit kann das Piktogramm 
„Kutsche“ in die Elemente der Wegweisung eingebracht werden. 
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Die Wegemarke hat folgende Maße und Inhalte: 
Maße: 150 x 150 mm 
Material: Plastik oder Aluverbundmaterial 
Farbe: Untergrund:  weiß  
  Piktogramm, Pfeil:  grün (RAL 6005)  

Rahmen:   grün (RAL 6005)  
Pfeile: ISO-Pfeile 
Rahmenstärke: 5 mm stark 
Piktogramm: Kutsche 
Piktogrammhöhe: 60 mm 
Befestigung: in Höhe von ca. 2,50 m 
 
Es besteht die Möglichkeit die Wegemarke mit Hilfe einer 
Schablone (Schablonieren) an Bäumen und Pfosten 
anzubringen. 
 
 
 

 
4. Touristische Piktogramme 
 

Touristische Piktogramme sind zusätzliche Informationen und Hinweise für die  
touristische Nutzung. Das Piktogramm wird als Zusatzplakette an die 
Wegweisung angefügt. 
Es ist für alle touristischen Wege einsetzbar. 

 
Es werden folgende Piktogramme verwendet: 

 
 „Gaststätte“ 

 
 
 „Übernachtung“ 

 
 
 „Sehenswürdigkeit“ 

 
 
Die Piktogramme haben folgende Maße und Inhalte: 

 
Maße: 100 x100 mm oder 50 x 50 mm (Aufkleber) 
Material: Plastik mindestens 6 mm stark, oder Folieaufkleber 
Farbe: Untergrund: weiß 
 Piktogramm: braun, RAL 8017 
 Rahmen: braun, RAL 8017  
Rahmenstärke: 2 mm stark/ Aufkleber: ohne Rahmen 
Piktogramm: Messer und Gabel/ Bett/ Auge 
Piktogrammhöhe: 75 mm/ Aufkleber: 40 mm 
Anordnung/  
Befestigung: am Schild: unterhalb der Unterkante des Wegweisers  
 Aufkleber:  über der Unterkante auf dem Wegweiser 
 bei mehrzeiligen Wegweisern – Zuordnung zum Ziel 
 


